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Herrn 

Präsidenten des Nationalrates 

Mag. Wolfgang Sobotka 

Parlament 

1017 Wien 

Geschäftszahl: 2024-0.540.907  

Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 19341/J-NR/2024 betreffend Studierenden-

Sozialerhebung 2023, die die Abgeordneten zum Nationalrat Eva-Maria Holzleitner, BSc, 

Kolleginnen und Kollegen am 18. Juli 2024 an mich richteten, darf ich anhand der mir 

vorliegenden Informationen wie folgt beantworten: 

Zu den Fragen 1 bis 4: 

➢ Wann hat Ihnen das IHS erstmals einen - allenfalls auch nur Entwurf - des Berichts 

bzw. der Berichte zur Studierenden-Sozialerhebung 2023 übermittelt? 

➢ Welchen Organisationseinheiten in Ihrem Ressort wurde der Bericht bzw. die Berichte 

(allenfalls in Entwurfsform) zugänglich gemacht? 

➢ Seit wann liegt der Bericht bzw. die Berichte zur Studierenden-Sozialerhebung bzw. 

eine Zusammenfassung der Ergebnisse Ihrem Generalsekretär vor? 

➢ Seit wann liegt der Bericht bzw. die Berichte zur Studierenden-Sozialerhebung bzw. 

eine Zusammenfassung der Ergebnisse Ihrem Kabinett vor? 

Vorausgeschickt wird, dass die Berichtlegung zur Studierenden-Sozialerhebung neben dem 

Kernbericht und eventuellen Zusatzberichten, die erst im 2. Halbjahr 2024 erstellt werden, 

auch die Erstellung der „Materialien zur sozialen Lage der Studierenden 2024“ umfasst. 

Diese Publikation wird dem Nationalrat zur geschäftsordnungsmäßigen Behandlung 

vorgelegt und besteht aus Kapitel I: Entwicklungen in der Studienförderung 

(Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung) und Kapitel II: 

Zusammenfassung der Studierenden-Sozialerhebung 2023 (Institut für Höhere Studien). 

Ende November 2023 wurde vertragsgemäß ein Rohbericht des Kernberichts (noch mit 

vorläufigen Zahlen) der für evidenzbasierte Hochschulentwicklung zuständigen Abteilung 

im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung vorgelegt. 
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Der Projektbericht (finaler Berichtsentwurf Kernbericht) wurde am 24. Juni 2024 vom IHS 

an die für evidenzbasierte Hochschulentwicklung zuständige Abteilung übermittelt. 

Seither wird an der Aufarbeitung der Daten gearbeitet und die Übermittlung an den 

Nationalrat vorbereitet. 

Zu den Fragen 5 bis 8: 

➢ Wurden von Seiten Ihres Ressorts Änderungen am Entwurf vorgenommen oder 

verlangt und wenn ja, von wem und welche Änderungen genau? 

➢ Warum wurden die Berichte zur Studierenden-Sozialerhebung 2023 bislang nicht 

veröffentlicht? 

➢ Für wann ist die Veröffentlichung geplant? 

➢ Welche sachlichen Gründe bestanden dafür, die Berichte zur Studierenden-

Sozialerhebung nicht unverzüglich, sondern erst mit deutlichem zeitlichen Abstand zur 

erfolgten Übergabe zu veröffentlichen? 

In Absprache zwischen dem IHS und der zuständigen Abteilung im Bundesministerium für 

Bildung, Wissenschaft und Forschung wurden in sachlicher Hinsicht lediglich übliche 

qualitätssichernde Änderungen zur Gewährleistung der faktischen Richtigkeit und zur 

Erstellung eines barrierefreien druckfähigen Berichts (Materialien und Kernbericht) 

vorgenommen. Die Berichte sind bisher nicht abgenommen. Eine Veröffentlichung ist zum 

ehestmöglichen Zeitpunkt nach Abnahme der Berichte geplant. 

 
Wien, 18. September 2024 

 

 

 

 

Ao. Univ.-Prof. Dr. Martin Polaschek 
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